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von Stefan Bach

Zusammenfassung: Die zentrale fi nanzpolitische Aufgabe der kommenden Jahre wird die Konso-
lidierung der öffentlichen Haushalte sein. Auch nach Bewältigung der Rezession werden weiterhin 
„strukturelle“ Defi zite in einer Größenordnung von drei bis vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
bestehen bleiben. Erforderlich ist ein mittelfristiges Konsolidierungsprogramm mit einem ausgewo-
genen Mix aus Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen, das den Wachstumspfad der deutschen 
Volkswirtschaft möglichst wenig belastet. Hierzu sollten alle öffentlichen Aufgaben und Ausgaben 
auf den Prüfstand gestellt werden und anstehende Strukturreformen aufgegriffen werden. Steuerer-
höhungen sind bei der Mehrwertsteuer, der Energiebesteuerung, bei der Grundsteuer und bei hohen 
Einkommen oder Vermögen denkbar.

Summary: The vital challenge of German fi scal policy over the next years will be the consolidation of 
public budgets. Even after the recovery from the sharp recession, “structural” budget defi cits of 3 to 
4 percent of GDP will remain. What appears to be required is a well-balanced medium-term strategy 
on budget consolidation by spending cuts and tax hikes that do not harm the economy considerably. 
All public expenditure programs are to be on trial, outstanding reforms should be resumed. Tax hikes 
are feasible in the fi eld of VAT, energy taxation, local property taxation, as well as for high income 
and wealth.

Einleitung1 

Die deutschen Staatsfi nanzen erlebten in den letzten Jahren beträchtliche Höhen und Tie-
fen. Die wirtschaftliche Stagnationsphase von 2002 bis 2005 riss tiefe Löcher in die öf-
fentlichen Budgets, zudem wurden die Einnahmen durch die Folgewirkungen von Steu-
erreformen und strukturelle Aushöhlungseffekte gedrückt. Im Zuge des Aufschwungs ab 
2006 sprudelten die Steuerquellen dann wieder kräftig. Im Zusammenwirken mit Steu-
ererhöhungen und gebremsten Ausgabenzuwächsen konnten die öffentlichen Haushalte 
insgesamt zum ersten Mal seit 1989 wieder ausgeglichen werden.

Mitte 2008 schlitterte die deutsche Wirtschaft in die schärfste Rezession der Nachkriegs-
zeit. Dadurch gerieten die öffentlichen Finanzen in eine massive Schiefl age. Im Jahr 2009 
schnellte das Defi zit auf 3,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) hoch, für 2010 wird 
mit einem Defi zit von über fünf Prozent des BIPs gerechnet. Hier wirken zum einen die 
rezessionsbedingten Rückgänge bei den direkten Steuern und Sozialbeiträgen sowie die 
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höheren Ausgaben für die soziale Sicherung. Zum anderen werden die staatlichen Defi zite 
durch Stützungsinterventionen, die Konjunkturpakete sowie durch Steuersenkungen und 
Ausgabensteigerungen hochgetrieben, letztere werden auch längerfristig defi zitwirksam 
bleiben. Nach derzeitigem Stand dürften inzwischen „strukturelle“ Haushaltsdefi zite in ei-
ner Größenordnung von drei bis vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts aufgelaufen sein, 
also Defi zite, die auch bei „normaler“ wirtschaftlicher Entwicklung bestehen bleiben.

Die Finanzpolitik steht vor der Notwendigkeit, diese Haushaltsdefi zite zu konsolidieren, 
wenn die Verschuldungsgrenzen in den nächsten Jahren wieder eingehalten werden sol-
len. Insbesondere die 2009 in das Grundgesetz aufgenommene neue „Schuldenbremse“ 
schreibt für den Bund ab 2016 vor, dass er sich längerfristig über den Konjunkturzyklus 
hinweg nur noch im Umfang von 0,35 Prozent des BIPs verschulden darf. Ab 2011 müssen 
die aufgelaufenen strukturellen Defi zite schrittweise bis 2016 konsolidiert werden. Die 
Länder sollen ab 2020 ausgeglichene Haushalte vorlegen.

Zurzeit ist die Finanzpolitik noch weitgehend auf die Krisenbewältigung fi xiert. Nicht 
zuletzt mit Blick auf anstehende Wahlen werden die mittelfristigen Konsolidierungsan-
forderungen bisher kaum wahrgenommen. Spätestens nach der nächsten Mittelfrist-Steu-
erschätzung im Mai 2010 und im Zuge der Haushaltsplanungen für 2011 wird aber die 
Stunde der fi nanzpolitischen Wahrheit anbrechen.

Dieser Beitrag diskutiert die fi nanzpolitischen Perspektiven zur Haushaltkonsolidierung 
für die nächsten Jahre. Nach einer Bestandsaufnahme der fi skalischen Wirkungen durch 
die Finanz- und Wirtschaftskrise (Kapitel 2) und der Entwicklungstrends und Strukturen 
der öffentlichen Haushalte (Kapitel 3) werden verschiedene Strategien zur Haushaltskon-
solidierung erörtert (Kapitel 4).

Staatsfi nanzen in der Finanz- und Wirtschaftskrise2 

Die schärfste Rezession der Nachkriegszeit hat die öffentlichen Finanzen in eine erheb-
liche Schiefl age gebracht (Abbildung 1). Waren die öffentlichen Haushalte 2008 noch 
ausgeglichen, schnellte das Defi zit 2009 auf 3,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
hoch, für 2010 rechnet das DIW Berlin in seiner jüngsten Konjunkturprognose mit einem 
Defi zit von 5,1 Prozent, und für 2011 mit 4,4 Prozent (Dreger et al. 2010). Hier wirken 
zum einen die „automatischen Stabilisatoren“, also rezessionsbedingte Rückgänge bei den 
direkten Steuern und Sozialbeiträgen, sowie höhere Ausgaben für die soziale Sicherung. 
Zum anderen wurden und werden die staatlichen Defi zite hochgetrieben durch Stützungs-
interventionen für notleidende Banken und Unternehmen, die Konjunkturpakete und das 
„Wachstumsbeschleunigungsgesetz“. Die Kriseninterventionen und die Konjunkturpro-
gramme laufen 2010 und in den Folgejahren aus. Ebenso dürften die erhöhten Zuschüsse 
für Kurzarbeit zurückgefahren werden können. Über 2011 hinaus defi zitwirksam bleiben 
aber die dauerhaften Ausgabensteigerungen und Einnahmensenkungen, die seit 2008 be-
schlossen wurden, insbesondere die Senkung von Steuern und Sozialabgaben sowie die 
Erhöhung des Kindergelds. Selbst wenn die konjunkturelle Erholung zügig voranschreitet 
und ab 2011 wieder auf einen Wachstumspfad des realen BIPs von jährlich 1,5 bis zwei 
Prozent einschwenkt, also die konjunkturbedingten Defi zite sukzessive verschwinden, 
dürfte ein „strukturelles“ Defi zit von etwa drei Prozent des BIPs bestehen bleiben, das 
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Abbildung 1

Ausgaben, Einnahmen, Finanzierungssaldo und Schulden des Staatssektors1)

1991–20102) in Abgrenzung der VGR3)

Staatsausgaben in Prozent des BIP
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1 Staatssektor insgesamt, einschließlich Sozialversicherung. 2 2009 und 2010: Prognose des DIW Berlin vom 
Januar 2010. 3 Korrigiert um Sondereffekte bei den Staatsausgaben (1995: Übernahme von Schulden der 
Treuhandanstalt und der Altschulden der DDR-Wohnungswirtschaft, 2000: UMTS-Lizenzeinnahmen). 4 Ver-
schuldung des Staates nach Abgrenzung des Maastricht-Vertrages.
Quellen: Statistisches Bundesamt, Deutsche Bundesbank, Prognose des DIW Berlin vom Januar 2010.
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entspricht 75 Milliarden Euro im Jahr.1 Sofern die Nachwirkungen der aktuellen Krise das 
mittelfristige Wachstumspotential reduzieren, dürfte das dauerhafte Defi zit entsprechend 
höher liegen.

Die hohen Haushaltsdefi zite im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise treiben die Staats-
verschuldung deutlich nach oben. Sie wird von 65 Prozent des BIPs Ende 2007 auf 79 Pro-
zent bis Ende 2013 ansteigen, und das auch nur, wenn die Wirtschaft ab 2011 mit zwei 
Prozent wächst und die Haushaltsdefi zite schrittweise auf unter drei Prozent des BIPs 
gedrückt werden, wie es die Bundesregierung in ihrem aktuellen Stabilitätsprogramm vom 
Januar 2010 ankündigt. Wächst die Wirtschaft langsamer oder stockt der Defi zitabbau, 
wird der Schuldenstand entsprechend höher ausfallen. Die deutlich gestiegene Staatsver-
schuldung erhöht den laufenden Schuldendienst und schränkt die künftigen Handlungs-
spielräume des Staates weiter ein.

Die Finanzpolitik steht also vor der Notwendigkeit, strukturelle Haushaltsdefi zite in Grö-
ßenordnungen von drei bis vier Prozent des BIPs konsolidieren zu müssen, das sind 75 
bis 100 Milliarden Euro im Jahr. Die Konvergenzkriterien des Europäischen Stabilitäts- 
und Wachstumspaktes verlangen eine Senkung der Haushaltdefi zite auf deutlich unter drei 
Prozent des BIPs sowie die Stabilisierung des Schuldenstandes in Relation zum BIP und 
dessen Rückführung auf unter 60 Prozent. Zusätzlich schreibt die 2009 in das Grundgesetz 
aufgenommene neue „Schuldenbremse“ den öffentlichen Haushalten vor, dass sie sich 
längerfristig über den Konjunkturzyklus hinweg nur noch in geringem Umfang verschul-
den dürfen (Artikel 115 Absatz 2 GG). Für den Bund sind ab 2016 nur noch 0,35 Prozent 
des BIPs zulässig, die Länder sollen ab 2020 ausgeglichene Haushalte vorlegen. Für den 
Bund gilt ab 2011 eine Übergangsregel, nach der er seine strukturellen Defi zite „in gleich-
mäßigen Schritten“ zurückführen soll (Artikel 2 Paragraph 9 Absatz 2 Begleitgesetz zur 
zweiten Föderalismusreform). Der Anteil des Bundes am strukturellen Staatsdefi zit dürfte 
sich im Jahr 2011 auf etwa 55 Milliarden Euro belaufen. Dieses Defi zit ist in den Jahren 
2011 bis 2016 auf etwa 10 Milliarden Euro zurückzuführen.2 Dies bedeutet in diesen Jah-
ren für jedes Haushaltsjahr einen zusätzlichen Konsolidierungsbedarf im Bundeshaushalt 
von 7,5 Milliarden Euro.3 

Entwicklungstrends und Strukturen der öffentlichen Haus-3 
halte

Um die wesentlichen Anknüpfungspunkte für eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung 
zu diskutieren, soll zunächst ein Blick auf die Entwicklungstrends und Strukturen der öf-
fentlichen Ausgaben und Einnahmen über die letzten beiden Jahrzehnte geworfen werden 
(Abbildung 1).

1 Die Bundesregierung geht in ihrem aktuellen Stabilitätsprogramm vom Januar 2010 davon aus, dass das 
„strukturelle“ Defi zit des gesamten Staatssektors im Jahr 2011 bei vier Prozent des BIPs liegen wird, für 2012 
wird ein Wert von drei Prozent des BIPs und für 2013 ein Wert von 2,5 Prozent des BIPs angegeben. Darin sind 
erhöhte Konsolidierungsanstrengungen mit Blick auf die Schuldenbremse und den Euro-Stabilitätspakt bereits 
unterstellt. Vgl. BMF (2010). 
2 Dabei ist ein jahresdurchschnittliches nominales BIP-Wachstum von 3,3 Prozent über die Jahre 2011 bis 
2016 unterstellt. 
3 Vgl. dazu die Pressemitteilung des Sachverständigenrates vom 8. Oktober 2009 „Vorrang für die Konsoli-
dierung der öffentlichen Haushalte“. Darin wird noch ein strukturelles Defi zit im Bundeshaushalt 2011 von 40 
Milliarden Euro unterstellt. Vgl. www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/download/press/pressmit_102009.
pdf
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Die gesamte „Staatsquote“, also der Anteil der Staatsausgaben am BIP, war in den Jah-
ren vor der Rezession deutlich rückläufi g. Nachdem die Staatsquote in den 90er Jahren 
aufgrund der Wiedervereinigung und der steigenden Sozialleistungen um etwa zwei Pro-
zentpunkte gestiegen war, ging sie bis 2008 deutlich unter das Niveau der alten Bundesre-
publik vor der Wiedervereinigung zurück. Allein im Zeitraum von 2003 bis 2008 fi el die 
Staatsquote um fast fünf Prozentpunkte auf unter 44 Prozent. Vor allem die Personalaus-
gaben und die Sozialprogramme sowie die öffentlichen Investitionen wurden deutlich be-
grenzt. Auch die Subventionen wurden zurückgefahren. In der Stagnationsphase ab 2002 
dürfte dieser restriktive Kurs der öffentlichen Finanzen die wirtschaftliche Entwicklung 
behindert haben. Der Schuldendienst konnte dank niedriger Zinsen unter Kontrolle gehal-
ten werden, obgleich die Staatverschuldung weiter anstieg.

Der Staat hatte in dieser Zeit ein Einnahmenproblem, da die Staatseinnahmen deutlich zu-
rückgegangen waren und die staatlichen Defi zite im Zeitraum 2002 bis 2005 auf über drei 
Prozent des BIPs hochschnellten. Neben der schwachen gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung waren Entlastungseffekte der rot-grünen Steuerreformen bei den direkten Steuern, 
aber auch Aushöhlungstendenzen bei den Bemessungsgrundlagen von Sozialbeiträgen, 
Unternehmensteuern und Mehrwertsteuer dafür verantwortlich. Diese Aushöhlungseffekte 
bildeten sich in den Folgejahren zurück. Im Zuge des Aufschwungs ab 2006 entwickelten 
sich die direkten Steuern und auch die Sozialbeiträge wieder sehr dynamisch, was zum 
Ausgleich der öffentlichen Haushalte in den Jahren 2007 und 2008 führte.

Ein Blick auf die Struktur der Staatsausgaben (Abbildung 1) zeigt, dass mehr als die Hälfte 
für Sozialtransfers und soziale Sachleistungen aufgewendet werden (25 Prozent des BIPs 
vor der Rezession). Diese Sozialtransferquote entspricht weitgehend den Ausgaben für 
soziale Sicherung und für das Gesundheitsweisen. Einschließlich der Subventionen und 
der sonstigen Transfers lag die gesamte Transferquote 2007/08 bei etwa 27 Prozent des 
BIPs und machte somit 60 Prozent der Staatsausgaben aus. Zieht man noch die Finan-
zierungsaufwendungen für die Staatsschulden ab, die zuletzt bei 2,8 Prozent des BIPs 
lagen, wurden für die Produktion von öffentlichen Gütern und Dienstleistungen sowie für 
Investitionen in den letzten Jahren nur noch 12,5 Prozent des BIPs aufgewendet. Aufgrund 
der Einsparungen in den öffentlichen Verwaltungen wurden diese Ausgaben in den letzten 
Jahren zurückgefahren, in den 90er Jahren lag ihr Anteil um zwei bis drei Prozentpunkte 
des BIPs höher.

Die gesamtwirt schaftli che Steuer quote (Steu er auf kommen ohne Sozialbeiträge in Prozent 
des BIPs) schwankte seit der Wiedervereinigung in einer Bandbreite zwischen 22 und 
24 Prozent. Im Hinblick auf die Steuern im engeren Sinne ist das im internationalen Ver-
gleich recht niedrig (OECD 2009). Allerdings schließt das Steuersystem in Deutschland 
die Sozialbeiträge nicht ein, die ein Abgabensystem neben dem Steuersystem darstellen 
und im internationalen Vergleich hoch sind. Weite Bereiche der sozialen Sicherung wer-
den in Deutschland nicht über allgemeine Steuern, sondern über lohn- und einkommens-
bezogene Beiträge fi nanziert. In den 90er Jahren stiegen die Sozialversicherungsbeiträge 
durch die Transferanforderungen für die neuen Bundesländer. Erst in den letzten zehn 
Jahren konnten die Beitragsbelastungen durch die deutliche Aufstockung der staatlichen 
Zuschüsse an die Sozialversicherung leicht zurückgeführt werden. Dazu wurden Mehr-
einnahmen aus Erhöhungen der Mehrwertsteuer und der ökologischen Steuerreform ver-
wendet. Dadurch ist das Gewicht der indirekten Besteuerung innerhalb des Steueraufkom-
mens gestiegen. Bei den direkten Steuern hat die Bedeutung der Lohnsteuer zugenommen, 
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während der Beitrag der Ge winn- und Ver mögens einkünfte zum Steueraufkommen seit 
Mitte der 90er Jahre eher schwach war, gemessen an den gesamtwirtschaftlichen Einkom-
mensaggregaten (Bach und Buslei 2009). Neben schrittweisen Steuerentlastungen spielen 
hier auch Steuer vergün stigun gen, Gestal tungsspiel räu me, geringe Kontroll intensität der 
Finanz ver wal tung und der internationale Steuersenkungswettlauf eine Rolle. Im Zuge der 
guten Konjunktur 2006 bis 2008 konnte das Aufkommen aus den Unternehmensteuern 
wieder deutlich gesteigert werden. Infolge der Rezession bricht es seit 2009 deutlich ein.

Strategien zur Haushaltskonsolidierung4 

Wie oben dargelegt stehen die öffentlichen Haushalte in Deutschland derzeit vor der He-
rausforderung, in den nächsten Jahren Defi zite in Größenordnungen von drei bis vier Pro-
zent des BIPs zu konsolidieren. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Ausgaben nach-
haltig sinken oder Steuern, Sozialabgaben, Gebühren und andere Abgaben dauerhaft erhöht 
werden. Gleichzeitig muss die Haushaltskonsolidierung möglichst wachstumsfreundlich 
durchgeführt werden, um die Einnahmenbasis der Staatsfi nanzierung nicht zu gefährden 
und möglichst zu stärken. Ein höheres Sozialprodukt reduziert den Schuldenstand in Rela-
tion zum BIP und senkt damit die relative Belastung für künftige Steuerzahler.

Dazu sind alle öffentlichen Aufgaben und die damit verbundenen Ausgaben auf den Prüf-
stand zu stellen. Ausgabenkürzungen sollten sich vor allem auf Aufgabenbereiche und 
Ausgaben mit geringem Nutzen konzentrieren. Diese sind im Rahmen zusammengefasster 
Programmevaluierungen zu identifi zieren und mittelfristig abzubauen, zum Beispiel über 
einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren. Im Steuer- und Abgabensystem sollten nach 
ähnlichen Strategien Steuervergünstigungen und Besteuerungsregeln abgebaut werden, 
mit denen die jeweiligen Besteuerungskonzeptionen durchbrochen werden und die kei-
nen hinreichenden Gemeinwohlzweck verfolgen. Wenn das nicht ausreicht, sollen primär 
Steuern und Abgaben erhöht werden, die die wirtschaftliche Entwicklung wenig beein-
trächtigen und sozialpolitisch verträglich sind.

Derartige allgemeine Grundsätze lassen sich leicht formulieren. Sie enthalten allerdings 
in erheblichem Umfang politische Wertungen, zu denen die Wissenschaft nur begrenzt 
beitragen kann. Viele Schwierigkeiten in den politischen Willensbildungsprozessen las-
sen sich auf den zentralen Konfl ikt zwischen Allokation, Wachstum und „Nachhaltigkeit“ 
einerseits sowie Fairness- und Verteilungsfragen andererseits zurückführen. Zum Bei-
spiel sind indirekte Steuern wie die Mehrwertsteuer tendenziell wachstumsfreundlicher, 
belasten aber Bürger mit geringen Einkommen relativ stärker. Erhaltungssubventionen 
für Branchen binden beträchtliche Ressourcen ohne nennenswerten Beitrag zur längerfris-
tigen wirtschaftlichen Entwicklung, dienen aber regional- und industriepolitischen Aus-
gleichszielen. „Zukunftsinvestitionen“ in Forschung, Bildung und modernisierte Infra-
struktur erhöhen tendenziell die künftigen Wachstumspotentiale. Die dafür aufgewendeten 
Ressourcen stehen aber nicht für gegenwärtige öffentliche Leistungen und Sozialtransfers 
zur Verfügung. Hier spielen auch Fragen der intergenerationellen Gerechtigkeit eine Rol-
le, ähnlich wie bei der Staatsverschuldung. Hinzu kommen Unsicherheiten, in welchem 
Umfang längerfristig angelegte Investitionsprojekte oder Programme in den Bereichen 
Familienpolitik, Bildung oder Forschung eine hinreichende gesellschaftliche „Rendite“ 
erzielen. Von daher sind globalere Konzepte zur längerfristigen Haushaltsplanung wie die 
Identifi zierung von „wachstums- und nachhaltigkeitswirksamen öffentlichen Ausgaben 
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(WNA-Budget)“ (Thöne 2005) zwar grundsätzlich ein sinnvoller Beitrag für Analysen 
zum öffentlichen Haushaltswesen nach ökonomischen Kriterien. Angesichts der impliziten 
Wertungen sowie der großen Unsicherheit hinsichtlich der längerfristigen wirtschaftlichen 
Wirkungen von Ausgabenprogrammen oder Steuern und Abgaben sind solche Konzepte 
aber mit Vorsicht zu betrachten.

Letztlich ist es eine politische Aufgabe, die notwendigen Wertungsentscheidungen für die 
Konsolidierung der öffentlichen Haushalte festzulegen. Die Aufgabe der Wissenschaft ist 
es, die Wirkungen der öffentlichen Haushaltswirtschaft zu analysieren und die Programme 
zu evaluieren. Über die laufenden Berichte der Rechnungshöfe und gezielte Evaluationen 
einzelner Programme oder Reformen (zum Beispiel Hartz-Evaluationen) hinaus wären 
hierzu größere Anstrengungen der staatlichen Verantwortungsträger und der gesetzge-
benden Parlamente wünschenswert. Größere Ausgabenprogramme sowie die Steuerver-
günstigungen sollten regelmäßig evaluiert werden. Das gilt auch für die administrative 
Organisation der öffentlichen Verwaltung sowie die föderalistischen Strukturen.

Die folgenden Übersichten zu möglichen Ausgabenkürzungen oder Einnahmenerhö-
hungen greifen einzelne häufi g genannte Politikfelder heraus, bei denen Reformen nahe 
liegen. Sie sind vor allem auf die bundespolitische Ebene gerichtet. Auf der Länder- und 
Gemeindeebene spielt die unmittelbare Erbringung von öffentlichen Leistungen eine deut-
lich größere Rolle. Hier dürfte es ebenfalls noch zahlreiche Möglichkeiten zur Effi zienz-
steigerung der öffentlichen Haushaltswirtschaft geben, die hier nur am Rande betrachtet 
werden können.

Konsolidierungsperspektiven auf der Ausgabenseite4.1 

Die Invaliditäts- und Alterssicherung macht mit etwa 340 Milliarden Euro (gesetzliche 
Renten und Pensionen, einschließlich Hinterbliebenenversorgung und Pfl egeversicherung) 
den größten Ausgabenposten des Staatsbudgets aus (Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales 2009). Kurzfristige Einsparungen sind hier heikel, da sie Kürzungen der Versor-
gungsleistungen bedeuten. Die Politik sollte aber über die nächsten Jahre die Versorgungs-
leistungen weitgehend konstant halten und die außerplanmäßigen Rentenerhöhungen 2008 
und 2009 (durch die Aussetzung des „Riester-Faktors“) sowie die Rentengarantie 2010 
(nach der Rentenanpassungsformel hätten die Renten 2010 gesenkt werden müssen) mit 
künftigen Rentenerhöhungen verrechnen, wie es auch gesetzlich vorgeschrieben ist. Der 
inzwischen aufgelaufene Ausgleichsbedarf wird mit 3,8 Prozent im Westen und 1,8 Pro-
zent in den neuen Bundesländern veranschlagt, künftige Rentenerhöhungen werden auf die 
Hälfte reduziert, bis dieser Ausgleichsbedarf abgebaut ist. Angesichts der längerfristigen 
Belastungen der umlagefi nanzierten Alterssicherungssysteme und der Pfl egeversicherung 
müssen die Versorgungsansprüche längerfristig begrenzt werden, um die Rentenbeitrags-
sätze stabil zu halten beziehungsweise nicht zu stark steigen zu lassen (vergleiche auch 
den Beitrag von Moog und Raffelhüschen in diesem Heft). Dazu haben die vergangenen 
Rentenreformen einen wichtigen Beitrag geleistet. Die beschlossene Anhebung der Re-
gelaltersgrenze auf 67 Jahre sollte beibehalten werden. Längerfristige Einschränkungen 
wären bei der Hinterbliebenenversorgung für Ehepartner denkbar. Kurzfristige Senkungen 
bei den Versorgungsleistungen sind hiermit allerdings nicht verbunden.
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Ein weiterer großer Posten im Staatsbudget ist die Gesundheitsversorgung. Einschließ-
lich der Leistungen der Gebietskörperschaften geht es hierbei um jährliche Ausgaben von 
210 Milliarden Euro (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2009). Angesichts der 
notorischen Ineffi zienzen der öffentlichen Gesundheitsversorgung sollte es längerfristig 
durchaus möglich sein, mindestens zehn Prozent der Ausgaben einzusparen, ohne das 
Leistungsniveau zu verschlechtern. Dann könnte man immerhin 21 Milliarden Euro oder 
0,85 Prozent des BIPs einsparen. Der derzeit steigende Bundeszuschuss an die Gesetzliche 
Krankenversicherung könnte entsprechend reduziert werden. Bei den anstehenden Re-
formen sollten neben der Finanzierungsreform (Steuerfi nanzierung, Bürgerversicherung 
oder Kopfprämien) vor allem die Anreize für die Versicherten bei der Inanspruchnahme 
von Leistungen und der Wettbewerb zwischen den Krankenkassen und den Leistungsan-
bietern verbessert werden (vergleiche den Beitrag von Breyer in diesem Heft). Das wird 
wohl nicht ohne eine merkliche Beteiligung der Versicherten an den Behandlungskosten 
möglich sein.

Die Ausgaben für Arbeitslosigkeit und Arbeitsmarktpolitik konnten in den letzten Jahren 
reduziert werden durch Abbau von wenig effektiven Programmen der aktiven Arbeits-
marktpolitik, Organisationsreformen sowie die Kürzung von Lohnersatzleistungen. Durch 
die Wirtschaftkrise laufen derzeit bei der Bundesagentur für Arbeit deutliche Defi zite auf. 
Diese enthalten auch eine „strukturelle“ Komponente, da der Beitragssatz derzeit deut-
lich zu niedrig ist, um nachhaltig die Finanzen auszugleichen. Dazu sollte der Beitrags-
satz wieder in Richtung vier Prozent steigen (Sachverständigenrat 2009: Tz. 322). Die 
anstehende Reform der Grundsicherungsleistungen sollte möglichst aufkommensneutral 
erfolgen, die Anreize für Empfänger von Grundsicherungsleistungen, nur Teilzeitbeschäf-
tigungen aufzunehmen, sollten reduziert werden (vergleiche den Beitrag von Brenke und 
Eichhorst in diesem Heft).

Die Familienpolitik ist in den letzten Jahren ein wichtiges Politikfeld geworden. Nach Be-
rechnungen der Bundesregierung gibt der Staat in Deutschland je nach Abgrenzung zwei 
bis drei Prozent des BIPs für familienbezogenen Leistungen aus (BMFSJ 2006). Dabei 
fällt der relativ hohe Anteil an monetären Leistungen auf, während die skandinavischen 
Länder oder Frankreich deutlich mehr Geld in die Kinderbetreuungsinfrastruktur stecken. 
Letzteres erscheint auch für Deutschland angezeigt, wenn die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf verbessert werden soll. Kostenträchtige Ausweitungen von Transferzahlungen, 
wie zuletzt durch das Kindergeld, sollten dagegen der Vergangenheit angehören. Ferner 
sollten rein ehebezogene Steuervergünstigungen und Sozialleistungen abgebaut werden, 
etwa das Ehegattensplitting bei der Einkommensteuer oder die kostenlose Mitversiche-
rung von Ehepartnern in der gesetzlichen Renten- und Krankenversicherung sowie bei der 
Beamtenversorgung.

Weiterhin auf der fi nanzpolitischen Agenda bleibt die Konsolidierung der Staatsausgaben 
über einen nachhaltigen Abbau von Subventionen und Steuervergünstigungen. Die Vor-
schläge dazu sind Legion und wurden in der Vergangenheit nur in Ansätzen umgesetzt 
(Abschaffung der Eigenheimzulage), zum Teil aber wieder zurückgenommen (Wiederein-
führung der vollen Pendlerpauschale). Auf der vor einigen Jahren abgestimmten „Koch-
Steinbrück-Liste“ (2003) stehen noch Steuervergünstigungen, die nach heutigen Volumen 
etwa 30 Milliarden Euro ausmachen, sowie Finanzhilfen des Bundes in Höhe von 33 Milli-
arden Euro (Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose 2009: 73, Boss und Rosenschon 2009, 
Boss 2010). Nicht berücksichtigt sind dabei die Finanzhilfen der Länder und Gemeinden, 
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bei denen ebenfalls Kürzungsmöglichkeiten bestehen. Hinzu kommen weitere fragwür-
dige Steuervergünstigungen, die gar nicht auf der „Koch-Steinbrück-Liste“ stehen. Dazu 
zählen die Steuerbefreiung der Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit (Steu-
erausfälle: zwei Milliarden Euro im Jahr), Steuerermäßigungen für Renovierungsaufwand 
(Steuerausfälle: 2,2 Milliarden Euro), die wieder eingeführte Pendlerpauschale (Steuer-
ausfälle: fünf Milliarden Euro), die ermäßigten Umsatzsteuersätze (Steuerausfälle: 17 
Milliarden Euro) oder die zahlreichen subjektiven Befreiungen bei den direkten Steuern. 
Ferner sollten Steuervergünstigungen und Finanzhilfen abgebaut werden, die ökologisch 
kontraproduktiv sind (vergleiche dazu Ludewig et al. 2010, Görlach et al. 2009). Hierzu 
zählen etwa die Steuervergünstigungen im Rahmen der Energiebesteuerung, die Rege-
lungen zur Firmenwagenbesteuerung bei der Ertragsbesteuerung sowie eine Reihe von 
Finanzhilfen wie etwa die Kohlesubventionen oder die Fördermittel für den Fernbahnver-
kehr und den ÖPNV. In allen diesen Bereichen ließen sich längerfristig leicht zusätzliche 
Einsparungen in zweistelligen Milliardenbeträgen zusammentragen.

Leistungen im Infrastruktur-, Sozial-, Kultur- und Bildungsbereich, die zumeist nur teil-
weise den Charakter von öffentlichen Gütern haben, könnten stärker über Entgelte fi nan-
ziert werden („Gebührenstaat statt Steuerstaat“). Unerwünschte Verteilungswirkungen 
ließen sich über Transferzahlungen vermeiden. Dies betrifft etwa die Ausgaben für Hoch-
schulbildung, die derzeit etwa ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmachen, oder 
auch die Verkehrsinfrastruktur.

Der Unterhalt und die Erneuerung der öffentlichen Infrastruktur ist in der Vergangen-
heit teilweise vernachlässigt worden, was sich an den zeitweise deutlich zurückgehenden 
Staatsinvestitionen ablesen lässt (siehe Abbildung 1). In den letzten Jahren war hier ei-
ne Trendumkehr zu erkennen. Insbesondere die Konjunkturpakete haben viele Mittel in 
diese Bereiche gelenkt. Größere Einsparmöglichkeiten bestehen hier wohl nicht, sofern 
die Kapazitäten gehalten werden sollen (vergleiche dazu auch Reidenbach 2009). Jedoch 
könnte die Organisation effi zienter gestaltet werden. Eine stärkere Einbeziehung privater 
Dienstleister kann in vielen Bereichen sinnvoll sein, wie es in vielen Bereichen der Sozial-
fürsorge oder der kulturellen Infrastruktur bereits der Fall ist. Regelmäßige Ausschrei-
bungen von Leistungen im Wettbewerb können Effi zienzvorteile realisieren. Dann müssen 
die outsourcenden Behörden allerdings die korrekte Mittelverwendung kontrollieren und 
sind weniger fl exibel in der operativen Leistungssteuerung. Mitunter können Leistungen 
auch weitgehend privatisiert werden und die Inanspruchnahme durch Gutscheinlösungen 
reguliert werden, zum Beispiel in den Bereichen Bildung oder Betreuung. In der Kernver-
waltung lassen sich durch den Einsatz von modernen Technologien und Organisations-
strukturen wohl ebenfalls noch Effi zienzreserven heben.

Die fi nanzföderalistischen Strukturen in Deutschland gelten seit langem als reformbe-
dürftig. Dies beginnt mit der Aufgabenverteilung und dem Finanzausgleich zwischen 
Bund und Ländern und endet im Gemeindefi nanzsystem. Zahlreiche Reformanläufe und 
Reformkommissionen wurden hierzu in den letzten Jahren eingesetzt, ohne dass dabei 
größere Veränderungen herausgekommen wären. Wesentliche Reformen blieben in den 
komplexen Interessengefl echten hängen, sieht man einmal von der neuen Schuldenbrem-
se ab. Weiterhin auf der Agenda stehen Aufgabenentfl echtungen bei den Gemeinschafts-
aufgaben und bei anderen Aufgabenbereichen, die Stärkung der Eigenverantwortung der 
Gebietskörperschaften durch mehr Steuerautonomie und eine Bündelung von Aufgaben-, 
Ausgaben- und Finanzierungskompetenzen („Konnexitätsprinzip“) sowie die Vermeidung 
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von Fehlanreizen durch hohe Umverteilungswirkungen der Finanzausgleichssysteme. 
Hier ließen sich längerfristig wohl Einsparpotentiale im zweistelligen Milliardenbereich 
erzielen.4

Diese Tour d’Horizon zu den öffentlichen Ausgabenprogrammen und diesbezüglichen 
Einsparmöglichkeiten ist notwendigerweise subjektiv, wie einleitend ausgeführt. Es sollte 
aber bei einer Staatsquote von (konjunkturbereinigt) etwa 46 Prozent des BIPs möglich 
sein, über einen Zeitraum von zehn Jahren Einsparpotentiale in Größenordnungen von vier 
Prozent des BIPs zu realisieren. Das entspräche einem Einsparvolumen von 100 Milliar-
den Euro. Eine Staatsquote von gut 40 Prozent ist im internationalen Vergleich keineswegs 
besonders niedrig (OECD Economic Outlook 86 database 2009) und wurde vom größeren 
Partner der schwarz-gelben Regierungskoalition vor einigen Jahren als Ziel formuliert 
(wahl.tagesschau.de 2002). Längerfristig dürfte eine noch tärkere Senkung der Staatsaus-
gaben möglich sein, wenn man konsequenter auf Gebührenfi nanzierung von öffentlichen 
Leistungen, Effi zienzsteigerungen im Gesundheitswesen, Abbau von Finanzhilfen und 
Steuervergünstigungen sowie Verwaltungs- und Föderalismusreform setzt. Gemessen am 
strukturellen Defi zit der öffentlichen Haushalte von derzeit drei bis vier Prozent des BIPs 
(vergleiche oben) bliebe damit noch Spielraum für Steuersenkungen oder für Mehrausga-
ben.

Effi zienzsteigerungen in den Strukturen des Staatsbudgets können längerfristig deutliche 
Wachstumspotentiale freisetzen. Diese könnten verwendet werden, um die „Verlierer“ 
der Reformen zu kompensieren. Allerdings sind die beschriebenen Konsolidierungsmaß-
nahmen und Strukturreformen kurz- und mittelfristig zumeist mit Friktionen und Anpas-
sungslasten verbunden. Zudem kommt es zu Umverteilungswirkungen zwischen Personen 
oder auch Branchen und Regionen. Viele der oben genannten Reformen belasten eher die 
Bürger mit den niedrigeren Einkommen. Ferner werden einzelne Branchen oder Regionen 
vom Abbau der Steuervergünstigungen stark getroffen. Daher ist politischer Widerstand 
leicht zu organisieren, während sich die Nettogewinne durch gesamtwirtschaftliche Effi -
zienzsteigerungen erst langfristig einstellen, ungewiss sind und sich auf breite Gruppen 
verteilen. Daher werden die Reformen im „barter and compromise“ der fi nanzpolitischen 
Willensbildung schnell aufgerieben.

Mögliche Steuererhöhungen4.2 

Da es aus politischen Gründen wohl nicht gelingen wird, auf der Ausgabenseite hinrei-
chend hohe Einsparpotentiale zu realisieren, um die öffentlichen Budgets nachhaltig 
auszugleichen, müssen Erhöhungen von Steuern und Sozialabgaben in Betracht gezogen 
werden (vergleiche zum Folgenden auch Bach und Steiner 2009). Hier muss die Politik 
ebenfalls zwischen Effi zienz- und Wachstumsperspektiven einerseits sowie Fairness- und 
Verteilungsaspekten der Besteuerung andererseits abwägen. Indirekte Steuern, also vor 
allem die Mehrwertsteuer, die Energiesteuer oder auch die Grundsteuer, wirken tenden-
ziell wirtschaftlich neutraler, da sie auf breite Bemessungsgrundlagen erhoben werden 
und mit relativ niedrigen Steuersätzen operieren. Gleichzeitig belasten diese Steuern aber 
Haushalte und Personen mit niedrigen Einkommen und auch Nichterwerbstätige relativ 

4 Vgl. dazu die umfangreichen Materialien der Kommission zur Modernisierung der Bund-Länder-Finanzbe-
ziehungen (Föderalismuskommission II), www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse/gremien/foederalisre-
form/index.html
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stark. Konzentriert man die Steuererhöhungen dagegen stärker auf die höheren Einkom-
men und Vermögen, wird die Bemessungsgrundlage deutlich schmäler. Höhere Steuersät-
ze lösen leicht Ausweichreaktionen und wirtschaftliche Verzerrungen aus.

Ein Dauerkandidat für Steuererhöhungen ist die Mehrwertsteuer. Die Große Koalition hat 
2007 den Mehrwertsteuer-Regelsatz auf einen Streich um drei Prozentpunkte erhöht. Die-
se Reform war seinerzeit durchaus riskant angesichts der gesamtwirtschaftlichen Stag-
nationsphase in den Jahren zuvor. Dank des konjunkturellen Aufschwungs ging sie dann 
vergleichsweise reibungslos über die Bühne. Die Unternehmen konnten die höhere Steu-
erbelastung zügig überwälzen (Deutsche Bundesbank 2008). Angesichts von Mehrwert-
steuer-Normalsätzen von 20 Prozent und mehr in vielen europäischen Nachbarländern 
(BMF 2008) scheint hier noch weiterer Spielraum nach oben zu bestehen. Eine weitere 
Erhöhung des Regelsatzes um einen Prozentpunkt dürfte derzeit 8,5 Milliarden Euro im 
Jahr erzielen. Würde man auch den ermäßigten Mehrwertsteuersatz erhöhen, kämen 1,5 
Milliarden Euro je Prozentpunkt hinzu.

Unter Ökonomen gilt die Mehrwertsteuer als „gute“ Steuer, da sie bei ergiebigem Auf-
kommen vergleichsweise wirtschaftlich neutral wirkt und günstig zu erheben ist. Im Ge-
gensatz zu den direkten Steuern auf Einkommen und Unternehmensgewinne sind ihre 
Bemessungsgrundlagen weit weniger durch wirtschafts- und sozialpolitische Rücksicht-
nahmen gemindert. Über die Einkommensverwendung trifft sie nicht nur die laufenden 
Erwerbs- und Vermögenseinkommen, sondern auch die Versorgungsbezüge der sozialen 
Sicherung und die Aufl ösung von Vermögensbeständen für den Konsum. Durch diese sehr 
breite Bemessungsgrundlage wirkt die Mehrwertsteuer wie eine umfassende „fl at tax“. 
Allerdings gewährleistet sie keine systematische Entlastung des Existenzminimums. Eine 
Tarifprogression fehlt naturgemäß vollständig. Daher belastet die Mehrwertsteuer Haus-
halte mit geringen Einkommen relativ zum Einkommen deutlich höher als Haushalte mit 
höheren Einkommen. So zeigen Simulationsrechnungen zur Mehrwertsteuererhöhung 
um drei Prozentpunkte, dass dies die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte 
im Durchschnitt um längerfristig 1,3 Prozent reduziert (Bach 2005, 2006). Während die 
reichsten zehn Prozent der Bevölkerung nur mit knapp einem Prozent belastet werden, 
sind es bei den ärmsten zehn Prozent schon 1,7 Prozent. Eine Anhebung des ermäßigten 
Steuersatzes würde diese „Regressionswirkung“ der Steuerbelastung weiter verschärfen. 
Daher ist die Mehrwertsteuererhöhung unpopulär. Ältere und Berufsunfähige können die 
Entwertung ihres Versorgungsvermögens nur schwer ausgleichen.

Die Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes belastet viele haushaltsnahe Dienstleistungen. 
Der Anreiz für Aktivitäten in der Schattenwirtschaft (Eigenleistungen und Schwarzarbeit) 
steigt weiter. Dies wird Forderungen nach ermäßigten Steuersätzen für diese Bereiche 
intensivieren. Das löst aber weitreichende Abgrenzungsfragen und Missbrauchsmöglich-
keiten aus, ferner verzerrt es die Wirtschaftsprozesse. Aus allokativer Sicht wäre die An-
gleichung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes an den gegenwärtigen Regelsatz dessen 
Erhöhung vorzuziehen. Die Differenzierung der Mehrwertsteuersätze kann heute vertei-
lungspolitisch nur noch bedingt begründet werden. Entsprechende verteilungspolitische 
Ziele lassen sich durch Sozialtransfers sowie bei der direkten Einkommensbesteuerung 
besser erreichen.

Bei der vermögensbezogenen Besteuerung gibt es in Deutschland Erhöhungspotentiale 
(Bach 2009). Eine Ausweitung auf das Durchschnittsniveau von OECD und EU könnte 
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ein Steuermehraufkommen von gut einem Prozent des BIPs erzielen, das wären rund 25 
Milliarden Euro. Betrachtet man die Steuersysteme der Nachbarländer, so spielt dort die 
Grundsteuer häufi g eine deutlich größere Rolle bei der Gemeindefi nanzierung. Bei der 
deutschen Grundsteuer besteht dringender Reformbedarf, da die Grundstückswerte völlig 
veraltet sind (Senatorin für Finanzen, Freie Hansestadt Bremen 2010). Bei der Umstellung 
der Grundstückswerte auf marktnahe Werte könnte ein höheres Steueraufkommen reali-
siert werden. Allerdings ist die Grundsteuer keine „Reichensteuer“. Sie erhöht kurzfristig 
die Wohnkosten und belastet damit die ärmeren Haushalte relativ stärker als die reichen, 
ähnlich wie die Mehrwertsteuer (Bach 2009).

Vermögen- und Erbschaftsteuern werden auf das persönliche Nettovermögen nach Abzug 
von Schulden erhoben. Ferner gewähren sie zumeist hohe persönliche Freibeträge, die 
von der Besteuerungsgrundlage abgezogen werden. Damit soll die Belastung stärker auf 
die Wohlhabenden konzentriert werden. Dann muss man aber mit Steuersätzen arbeiten, 
die eine deutliche Mehrbelastung bezogen auf die relevanten wirtschaftlichen Zielgrößen 
bedeuten. Dies führt leicht zu Ausweichreaktionen der Steuerpfl ichtigen. Darauf reagiert 
die Politik traditionell mit Sonder- und Ausnahmeregelungen, insbesondere für die Be-
triebsvermögen. Das Steuerrecht wird dadurch komplizierter. Hinzu kommt die Bewer-
tungsproblematik, die bei hohen Steuersätzen verschärft wird. Für die meisten Immobilien 
und Betriebe gibt es keine unmittelbar nachprüfbaren Marktwerte. Evaluierungen zeigen 
erhebliche Fehlerspannen von pauschalisierenden automatisierten Bewertungsverfahren 
(Bach et al. 2006). Daher sollten die persönlichen Freibeträge moderat gehalten werden, 
um niedrige Steuersätze und eine gleichmäßigere Belastung der Vermögensarten zu er-
möglichen. Dann reichen die Mehrbelastungen aber bis weit in die Mittelschicht hinein.

Statt die persönliche Vermögensteuer oder Vermögensabgaben auf breiter Front einzufüh-
ren, könnte man auch die Kapitaleinkommen- und Unternehmensteuern anheben. Dies 
kann durch höhere Steuersätze geschehen oder indem Steuervergünstigungen bei der Er-
mittlung von Gewinnen und Vermietungseinkommen beseitigt werden (Bach et al. 2004). 
Schließlich könnte auch der Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer angehoben 
werden oder der bestehende Spitzensteuersatz von 45 Prozent schon bei einem deutlich 
niedrigeren Einkommen gelten. Der internationale Steuerwettbewerb, mit dem die Sen-
kung der Unternehmen- und Kapitaleinkommensteuersätze sowie der Spitzensteuersätze 
bei der Einkommensteuer begründet wurde, ist zurzeit deutlich abgeklungen. Angesichts 
der großen Finanzierungsdefi zite erhöhen einzelne Länder die Spitzensteuersätze oder 
erheben gesonderte Steuern auf hohe Manager-Boni. Auch die Steuerfl ucht von Kapital-
anlegern wird zunehmend erschwert durch die internationale Kooperation der Finanzbe-
hörden. Im Unternehmensteuerrecht bleiben aber gewisse Möglichkeiten, über Buchungs-
tricks Besteuerungsgrundlagen in der Bilanz zu verstecken oder aus Hochsteuerländern 
abzuziehen. Die Superreichen können ihren Wohnsitz ins Ausland verlagern. Hier sollte 
die Kooperation der OECD-Länder verstärkt werden, um Ausweichreaktionen in andere 
Länder zu unterbinden. Dies gilt auch für Sonderabgaben für Banken oder Finanztransak-
tionssteuern, letztere könnten bei einem international koordinierten Vorgehen erhebliche 
Einnahmenpotentiale erschließen (Schulmeister et al. 2008).

Finanzpolitische Spielräume bestehen bei der Energiebesteuerung und beim Emissions-
handel. Seit 2003 sind die Energiesteuersätze nicht mehr nennenswert angehoben worden, 
was auf die Unpopularität der Ökosteuer und die deutlich gestiegenen Energiepreise zu-
rückzuführen ist. Die Energie- und Klimapolitik setzt in den letzten Jahren vor allem auf 
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die Förderung der erneuerbaren Energien, der Kraft-Wärme-Kopplung und der Energie-
einsparung. Einnahmepotentiale bietet der Ausbau des Europäischen Emissionshandels. 
Insbesondere bei der Stromerzeugung sollen ab 2013 die Emissionsrechte vollständig 
entgeltpfl ichtig beziehungsweise versteigert werden, um Zusatzgewinne in der Energie-
wirtschaft abzuschöpfen, die aufgrund der Verknappung der Emissionsmengen entstehen. 
Dadurch zeichnen sich Einnahmen in Höhe von mehreren Milliarden Euro ab. Die Einnah-
men sollen zwar überwiegend in Klimaschutzprojekte investiert werden. Es entstehen aber 
fi nanzpolitische Spielräume, insoweit vorhandene Förderprogramme aus diesen Mitteln 
fi nanziert werden können. Verbleibende Ermäßigungsregelungen bei der Energiebesteue-
rung sowie die Ausgabe kostenloser Emissionsrechte sollten begrenzt werden und nicht, 
wie derzeit bei der Energiebesteuerung, vergleichsweise breit für die Landwirtschaft und 
das Produzierende Gewerbe gewährt werden.

Vor dem Hintergrund des relativ zum Einkommenswachstum der letzten Jahre überpro-
portionalen Anstiegs der Steuerbelastung aufgrund der der „kalten Progression“, wird über 
Entlastungen bei der Einkommensteuer diskutiert. Durch das Konjunkturpaket II wurden 
bis 2010 der Grundfreibetrag um 340 Euro und die Tarifgrenzen um 730 Euro angehoben, 
ferner wurde der Eingangssteuersatz von 15 auf 14 Prozent gesenkt. Das bedeutet jähr-
liche Steuerentlastungen von etwa sechs Milliarden Euro im Jahr. Die volle Berücksich-
tigung der Kranken- und Pfl egeversicherungsbeiträge als Sonderausgaben, die entspre-
chend einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ab 2010 umgesetzt wird, entlastet die 
Bürger um zehn Milliarden Euro im Jahr.

Diese Reformen reduzieren die steuerliche Bemessungsgrundlage und erhöhen dadurch 
die Progressionswirkung sowie die Aufkommenselastizität der Einkommensteuer. Die 
„Kalte Progression“ wird somit eher noch stärker zuschlagen, wenn nach der Rezession 
die Einkommen wieder steigen. Denkbar ist eine regelmäßige Anpassung des Steuerta-
rifs und der steuerlichen Abzugsbeträge an die Geldentwertung („Tarif auf Rädern“), um 
die infl ationsbedingten heimlichen Steuererhöhungen zu vermeiden. Dies wird in vielen 
Ländern praktiziert (OECD 2008). Allerdings bedeutet das den Verzicht auf automatische 
Steuermehreinnahmen, die in den letzten Jahren die Haushaltskonsolidierung deutlich vo-
rangebracht haben. Bei einer Infl ationsrate von 1,5 Prozent geht es hierbei um ein jähr-
liches Steuermehraufkommen von 2,5 Milliarden Euro, das vom Parlament nicht extra 
beschlossen werden muss.

Darüber hinaus wird diskutiert, den steilen Anstieg der Progression bei niedrigen und mitt-
leren Einkommen zu reduzieren. Da dies grundsätzlich alle Steuerpfl ichtigen entlastet, 
entstehen dabei aber leicht erhebliche Mindereinnahmen. Eine vollständige Begradigung 
der Tariffunktion durch einen linear-progressiven Tarif zwischen dem Eingangsteuersatz 
von 14 Prozent und dem ersten Spitzensteuersatz von 42 Prozent würde kurzfristig Steuer-
ausfälle von schätzungsweise 25 Milliarden Euro im Jahr verursachen, also das Haushalts-
defi zit zusätzlich um ein Prozent des BIPs nach oben treiben. „Selbstfi nanzierungseffekte“ 
solcher Steuerreformen, also wachstumsbedingte Mehreinnahmen, die durch die Reform 
ausgelöst werden, dürften die Steuerausfälle höchstens zu einem geringen Teil fi nanzieren 
(vergleiche Gottfried und Schellhorn 2004).
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Fazit5 

Nach der Bewältigung der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise werden weiterhin Haus-
haltsdefi zite in Größenordnungen von drei bis vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts be-
stehen bleiben. Die Bundesregierung steht vor der undankbaren Aufgabe, diese Defi zite 
abzubauen. Zunächst sollten alle öffentlichen Aufgaben und Ausgaben auf den Prüfstand 
gestellt werden. Über einen Zeitraum von zehn Jahren erscheinen Einsparpotentiale in 
Größenordnungen von vier Prozent des BIPs als durchaus realistisch, gemessen an den 
Effi zienzreserven in den öffentlichen Haushalten. Die Gesundheitsreform sollte vorange-
trieben werden, Sozialtransfers und monetäre Familienleis-tungen nicht mehr angehoben 
und teilweise gekürzt werden, der Abbau von Subventionen und Steuervergünstigungen 
sollte wieder aufgegriffen, öffentliche Leistungen stärker entgeltlich gemacht werden und 
der deutsche Finanzföderalismus reformiert werden.

Aus politischen Gründen dürfte es aber in den nächsten Jahren nicht gelingen, das struk-
turelle Budgetdefi zit auf das mit der neuen Schuldengrenze kompatible Niveau von 0,35 
Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu reduzieren. Dann sind Steuererhöhungen unaus-
weichlich. Indirekte Steuern, also vor allem die Mehrwertsteuer, die Energiesteuer oder 
auch die Grundsteuer, wirken insgesamt neutraler und weniger belastend auf die wirt-
schaftliche Entwicklung. Bei der Mehrwertsteuer könnte der Regelsatz weiter angeho-
ben werden und die ermäßigten Steuersätze angehoben oder abgeschafft werden. Bei der 
Energiesteuer sowie beim Emissionshandel bestehen ebenfalls Einnahmepotentiale. Die 
Grundsteuer ist dringend reformbedürftig und erzielt im internationalen Vergleich nur ein 
geringes Aufkommen, sie könnte deutlich ausgeweitet werden.

Der Nachteil dieser indirekten Steuern ist aber, dass sie Haushalte und Personen mit nied-
rigen Einkommen und auch Nichterwerbstätige relativ stark belasten. Ferner sind ein-
zelne Wirtschaftsbereiche von diesen Steuern stärker belastet als andere. Eine weitere 
Mehrwertsteuererhöhung belastet die haushaltsnahen Dienstleistungen, ein Anstieg der 
Energie steuer oder der Emissionshandel die energieintensive Wirtschaft, Grundsteuerer-
höhungen die Immobilienwirtschaft.

Konzentriert man die Steuererhöhungen dagegen mit „Reichensteuern“ stärker auf die hö-
heren Einkommen und Vermögen, wird die Bemessungsgrundlage deutlich schmäler. Hö-
here Steuersätze lösen leicht Ausweichreaktionen und wirtschaftliche Verzerrungen aus. 
Schon aus Gründen der „sozialen Symmetrie“ wird man wohl um derartige Maßnahmen 
nicht umhinkommen. Im Verhältnis zu den wenigen Milliarden Steuermehreinnahmen, 
die man mit derartigen Reichensteuerkonzepten letztlich erzielen wird, können die Be-
folgungskosten der Besteuerung sowie die wirtschaftlichen Folgeschäden aber erheblich 
sein, sodass die Politik derartige Maßnahmen sorgfältig abwägen sollte. Das Gleiche gilt 
für Sonderabgaben für Banken oder Finanztransaktionssteuern, bei einem international 
koordinierten Vorgehen können solche Abgaben aber erhebliche Einnahmenpotentiale er-
schließen.

Vor dem Hintergrund des beträchtlichen Konsolidierungsbedarfs besteht auf absehbare 
Zeit kein nennenswerter Spielraum für eine Reduktion der „Kalten Progression“ bei der 
Einkommensteuer. Die Milliarden, die dort den Steuerpfl ichtigen zurückgegeben werden, 
müssen durch Steuererhöhungen an anderer Stelle refi nanziert werden. „Selbstfi nanzie-
rungseffekte“ solcher Steuerreformen, also wachstumsbedingte Mehreinnahmen, die 
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durch die Reform ausgelöst werden, dürften die Steuerausfälle höchstens zu einem gerin-
gen Teil fi nanzieren.
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